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 Veröffentlicht am 12.01.1988

Norm

UWG §14 A2

Rechtssatz

Die Wiederholungsgefahr ist dann ausgeschlossen oder doch zumindest äußerst unwahrscheinlich, wenn

beanstandete Rundschreiben aus Anlaß der Vertragsau4ösung versandt wurden, seither aber kein Vertragsverhältnis

zwischen den Parteien mehr gegeben ist.
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